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Aufnahmeantrag 
 

Ich bitte um Aufnahme in den 
Tennisverein SPARTA 87 Nordhorn e.V. 

 
 
Name: .......................................................  Vorname: ....................................................... 
 
Beruf: .......................................................  Geb.Datum: ....................................................... 
 
Straße: .......................................................  Postleitzahl: ....................................................... 
 
Wohnort: .......................................................  Telefon: ....................................................... 
 
E-Mail Adresse: .................................................................................................................................. 
Ich bin am Bezug des Newsletters interessiert:   ja  nein 
 

Bitte die Erläuterungen auf der Rückseite beachten! 
Sie sind Bestandteil des Aufnahmeantrags. 

 
 als aktives Mitglied   als passives Mitglied 

 
 Schnuppermitgliedschaft (Kinder bis 14 Jahre)  als „Stand-by“ Spieler 

 
 2-monatige Schnuppermitgliedschaft (ab 15 Jahre)  

 
 
 
Im Falle meiner/unserer Aufnahme ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos 
 
Nr. .............................................................  Bankleitzahl: .................................................... 
 
bei ................................................................................................................................................... 
 
Vor- und Zuname des Kontoinhabers: ........................................................................................... 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Beiträge, Platz- und Spielordnung sowie die Satzung des 
Vereins an. 
 
Nordhorn, den ................................................................................................................................. 
  (Unterschrift) 
 
 
Für Minderjährige außerdem: 
Mit dem Eintritt meiner Tochter / meines Sohnes in den Verein erkläre ich mich einverstanden und 
hafte für die entstehenden Verbindlichkeiten. 

 ............................................................................ 
 (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 
Wird dem Aufnahmeantrag entsprochen, erfolgt keine Rückmeldung. 
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Erläuterungen zur Mitgliedschaft 
 

1. Aktive Mitgliedschaft 
Vollmitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten. 

2. Passive Mitgliedschaft 
Die passive Mitgliedschaft bedeutet: 
- Keine Nutzung der Freiluftplätze, ausgenommen die Bouleplätze. 
- Einen geringeren Jahresbeitrag. 
- Ansonsten alle Rechte und Pflichten einer aktiven Mitgliedschaft. 

3. Schnuppermitgliedschaft 
Die Schnuppermitgliedschaft soll den Einstieg in den Tennissport und das Vereinsleben ohne finanzielle 
Verpflichtungen ermöglichen. 
Während der Schnuppermitgliedschaft 
- kann die Vereinsanlage ohne Einschränkungen genutzt werden. 
- kann privates Training gebucht werden (kostenpflichtig). 
- können Kinder und Jugendliche am Jugendtraining teilnehmen (kostenpflichtig). 
Es gelten folgende Bedingungen 
- Keine Mitgliedschaft in einem anderen Tennisverein. 
- Eine Schnuppermitgliedschaft kann nur einmal in Anspruch genommen werden. 
- Die Schnuppermitgliedschaft muss gleich bei der ersten Nutzung der Anlage angemeldet werden. 
 

Angepasst an verschieden Altersgruppen werden zwei Modelle angeboten. Unabhängig davon kann 
selbstverständlich auch gleich die volle Mitgliedschaft beantragt werden. 

3.1 Kinder bis einschließlich 14 Jahre 
Kinder bis einschließlich 14 Jahre, die neu mit dem Tennissport beginnen, können zunächst eine 
Schnuppermitgliedschaft beantragen. Im Jahr des Eintritts wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben. Damit ist der 
Eintritt in den Verein zunächst ohne finanzielle Aufwendungen und Verpflichtungen möglich. 
 
Die Schnuppermitgliedschaft endet  mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Schnuppermitgliedschaft 
beantragt wurde. Wird nicht rechtzeitig zum Jahresende gekündigt, wird die Schnuppermitgliedschaft in eine 
normale Mitgliedschaft umgewandelt und der Mitgliedsbeitrag für das Folgejahr fällig. 
 
Die Teilnahme am Jugendtraining erfordert eine separate Anmeldung bei den Trainern. Das Jugendtraining 
ist kostenpflichtig! 

3.2 Jugendliche von 15 bis 17 Jahren, Erwachsene 
Eine 2-monatige Schnuppermitgliedschaft wird für Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene angeboten. 
Damit ist der Eintritt in den Verein zunächst ohne finanzielle Aufwendungen und Verpflichtungen möglich. 
 
Die Schnuppermitgliedschaft endet zwei Monate nach Stellung des Aufnahmeantrags. Wird nicht rechtzeitig 
zum Ablauf gekündigt, wird die Schnuppermitgliedschaft ab Beginn des Antragsmonats in eine normale 
Mitgliedschaft umgewandelt. 
 
Die Teilnahme am Training erfordert eine separate Anmeldung bei den Trainern (kostenpflichtig). 

4 Vereinsbeitrag 
Die Höhe des Jahresbeitrags wird jährlich im Vereinsheft und auf der Homepage  
www.sparta-tennis-nordhorn.de des Vereins veröffentlicht. Bei Eintritt nach dem 30. Juni wird die Hälfte des 
Jahresbeitrags berechnet. 
 

5. Mitgliedschaft als „Stand-by“ Spieler 
Diese Form der Mitgliedschaft können Mannschaftsspieler erhalten, die nur an den Punktspielen 
teilnehmen. 

6. Kündigung 
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zum Jahresende möglich. 


